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Anmeldung 
 

 

Ich melde mich für den Fernlehrgang zur Vorbereitung auf die schriftliche  
Steuerberaterprüfung 2013 -Hauptkurs- an: 

 

Beginn   
    (ab 9. Juli 2012 möglich) 

 
Hiermit buche ich Folgendes:  

 Zusendung der Lehrhefte 1.500,-- € oder  Download Internet 1.200,-- € 

      Download Internet  für Wiederholer 500,-- € 

Als Wiederholer gelten nur diejenigen, die bereits einen GFS Vollzeit-, Fern-, Samstags- oder Abendlehrgang komplett 
bezahlt haben. 
 
Im Regelfall dauert der Lehrgang 12 Monate. Es wird wöchentlich ein Lehrheft versandt oder zum Download im 
Internet bereitgestellt. 
Ziel ist die Vorbereitung für die schriftliche Steuerberaterprüfung.  
Bei anschließender Buchung eines Steuerberater-Präsenz-Hauptlehrganges werden 400,-- € angerechnet. 
 

Name, Vorname  
Geburtsdatum /-ort  
Anschrift  
Telefon dienstlich privat 

Email-Adresse  
Ausbildung / Tätigkeit  
Abschluss Prüfung vor der zuständigen Finanzbehörde  

Rechnung bitte an:  
 
Wird vom Veranstalter ausgefüllt Benutzername: Kennwort E-Mail-Support: Kennwort Download:  Teilnehmer-Nr.: 
 

 
 
Die auf Seite 2 des Vertrages abgedruckten besonderen Vertragsbedingungen sind Vertragsbestandteil. 
 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
ausschließlich im Zusammenhang mit der Durchführung des jeweiligen Lehrgangs von uns erfasst, 
gespeichert und automatisiert verarbeitet. Ihre Daten werden nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben. 

 
 
 
 
 
 
       

 (Ort, Datum)   (Unterschrift Teilnehmer/in)   (Unterschrift + Stempel Mitverpflichteter) 
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Besondere Vertragsbedingungen 

 
Widerrufsbelehrung 
 

Widerrufsrecht: 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 
oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht bevor 
Ihnen eine deutlich lesbare Abschrift der Urkunde ausgehändigt wurde und nicht vor Eingang der ersten Lieferung des 
Lehrmaterials. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder des Lehrmaterials. Der 
Widerruf ist zu richten an: 
 

 GFS Gesellschaft zur Fortbildung im Steuerrecht mbH, Ansbacher Str. 16, 10787 Berlin  

Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Paketversandfähige Sachen 
sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.  
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.  
 

Besondere Hinweise:  
Der Wert der Überlassung, des Gebrauchs oder der Benutzung der Sachen bis zur Ausübung des Widerrufs ist nicht zu 
vergüten (§ 4 Absatz 3 FernUSG). Das Widerrufsrecht erlischt in dem Zeitpunkt, in dem die Vertragsparteien den 
Fernunterrichtsvertrag vollständig erfüllt haben, spätestens jedoch mit Ablauf des ersten Halbjahres nach Eingang der ersten 
Lieferung (§ 4 Abs. 3 FernUSG).  
 

Ich habe von meinem Widerrufsrecht Kenntnis genommen: 
 
 
 
_________ _  _______________________   ________________________  
        (Ort, Datum)         (Unterschrift Teilnehmer)     (Unterschrift + Stempel Mitverpflichteter) 
 

 

• Der Vertrag kommt zustande mit der schriftlichen Bestätigung durch die GFS oder der Zusendung einer Rechnung an den 
Teilnehmer/Mitverpflichteten. 

 

• Mindestlaufzeit: Der Lehrgang hat eine voraussichtliche Dauer von 12 Monaten. Die Mindestlaufzeit dieses Vertrages 
beträgt 6 Monate. 

 

• Kündigungsrecht: Dieser Fernunterrichtsvertrag kann ohne Angabe von Gründen erstmals zum Ablauf des ersten 
Halbjahres nach Vertragsschluss jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Vertragsschluss ist der Tag der 
Anmeldung. Nach Ablauf des ersten Halbjahres nach Vertragsschluss kann der Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist zum Ablauf des Monats gekündigt werden. Ablauf eines Monats ist der Tag der Anmeldung. Das Recht des 
Veranstalters und des Teilnehmers, diesen Vertrag jederzeit aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt. Im Falle 
der Kündigung hat der Teilnehmer nur den Anteil der Vergütung zu entrichten, der der Leistung des Veranstalters während 
der Laufzeit des Vertrages entspricht. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

• Nebenabsprachen bedürfen der Schriftform. 
 

• Besondere Zahlungsbedingungen und -fälligkeiten: 
 Die Lehrgangsgebühr ist spätestens am 10. Tag nach Lehrgangsbeginn vollständig zahlbar und fällig. Dem Teilnehmer 

kann ohne weitere Beantragung eine Ratenzahlung gewährt werden. Diese gilt nur dann als bewilligt, wenn spätestens am 
Tage des Lehrgangsbeginns die 1. Rate bei dem Veranstalter eingeht. Die weiteren Ratenzahlungsbedingungen 
(Folgeraten und Fälligkeiten) werden auf der Rechnung ausgewiesen. Überschreitet der Teilnehmer mit der Zahlung einer 
Rate den Fälligkeitstermin um mehr als fünf Banktage, ist die Ratenbewilligung widerrufen und die gesamte noch offene 
Lehrgangsgebühr sofort fällig und zahlbar. 

 Ist die Lehrgangsgebühr oder ein Teil noch am letzten Tage des Lehrgangs offen, sind ab dem Tage nach Lehrgangs-
ende auf den ausstehenden Betrag 10 % Verzugszinsen zu zahlen, ohne dass es einer weiteren Mahnung bedürfte. Der 
Veranstalter ist unbeschadet des Zinsanspruchs für verspätete Zahlungen berechtigt, für jede Mahnung ab Fälligkeit 
Mahnkosten von 5,-- € pro Mahnung zu erheben. 

 

• Für die Nutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen keine Kosten, die die üblichen Gebühren übersteigen. 
 

• Der Gerichtsstand richtet sich nach dem Wohnort des Teilnehmers. 


